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damit umgehen.“ Für das mögliche
Fernlernen habe die Schule die El-
tern verstärkt mit ins Boot geholt
und hoffe außerdem auf die Diszip-
lin der Schüler.

Es gebe im Infektionsfall keinen
konkreten Ablaufplan, „es ist eine
Einzelfallentscheidung, aber wir
sind auf alle Eventualitäten vorbe-
reitet.“ Bei einer großen Schule wie
der CRW befürchtet Amrhein einen
Dominoeffekt. Bis dahin genieße sie
jeden Tag: „Ich hoffe, dass es nicht
noch einmal zu einer Situation wie
im Frühjahr kommt.“

Post werde mit Schülern Kontakt ge-
halten. „Die Kommunikationswege
sind bei uns bewusst individuell ge-
halten“, betont Fauth. „Zur Not le-
gen wir Unterrichtsmaterialien vor
die Haustür des Schülers.“

Dominoeffekt befürchtet
An der Comenius Realschule (CRW)
gibt es über 100 Leihgeräte für Schü-
ler: „Die technische Ausstattung
kann eigentlich keine Hürde mehr
sein“, findet Schulleiterin Katrin
Amrhein. Die Infrastruktur sei da,
die Plattformen erprobt: „Jeder kann

sind“, so Lieb weiter. Der Schulträ-
ger stellte Leihgeräte zur Verfügung.

Dieter Fauth, Leiter der Werkreal-
schule Urphar-Lindelbach, hebt die
Aktion von IT-Experte Richard Ries
hervor, der in Kooperation mit der
Firma Englert und weiteren Wert-
heimer Unternehmen Laptops für
Schüler organisiert hatte: „So muss
die digitale Ausstattung kein Pro-
blem mehr darstellen.“

Er sieht die Schulen durch den
Lockdown im Frühjahr gut vorberei-
tet. Über eine digitale Plattform,
aber auch über E-Mail, Telefon und

Bildung: Bisher keine Klassen in Wertheim unter Quarantäne / Schwierigkeiten beim Fernlernen gelindert aber nicht komplett aus der Welt geschafft

Schulen wappnen sich für den Ernstfall
Über 440 Klassen stehen
in Baden-Württemberg
unter Quarantäne, auch in
Bad Mergentheim müssen
Schüler zu Hause bleiben.
Die Wertheimer Schulen
bereiten sich auf einen
möglichen Ernstfall vor.

Von Elisa Katt

Wertheim. Immer mehr Schulklas-
sen stehen in Baden-Württemberg
unter Quarantäne. Ende der Woche
mussten an rund 230 Schulen mehr
als 440 Klassen zu Hause bleiben.
Wie das Kultusministerium auf
Nachfrage mitteilt, sind drei Schulen
komplett geschlossen – eine davon
in Bad Mergentheim. Vor dem Hin-
tergrund der insgesamt über 4500
Schulen im gesamten Bundesland
ist das ein winziger Prozentsatz.
Dennoch bereiten sich auch die
Wertheimer Schulen auf den Ernst-
fall vor. „Ich gehe davon aus, dass es
nur eine Frage der Zeit ist, bis auch
bei uns Fälle auftreten“, stellt Man-
fred Breuer fest. Alles andere sei un-
realistisch, verweist der Leiter des
Beruflichen Schulzentrum (BSZ) auf
das große Einzugsgebiet der Schule.

Sorgen bereitet ihm das aller-
dings nicht: Bereits auf die Schul-
schließung im März habe das BSZ
schnell reagiert und gemeinsam mit
dem Grünenwörter Unternehmen
ViaLogo eine Plattform entworfen.
Diese spiegelt die Schule virtuell
wieder, Lehrer haben eigene Räume,
in die sie Schüler einladen.

Leihgeräte für Schüler
Neue Kollegen erhielten eine Schu-
lung und können das System in Te-
sträumen ausprobieren, Schüler
üben den Umgang mit der Platt-
form. Für drei präsenzbefreite Lehr-
kräfte hat die Schule Klassenräume
mit großem Bildschirm, Mikrofon
und Webcam ausgestattet, so ass sie
von zu Hause
aus unterrichten
können.

Mit Landes-
mitteln des So-
fortausstat-
tungspro-
gramms wurden
35 Notebooks angeschafft. Diese
können Schüler ausleihen, die kein
eigenes Endgerät besitzen. „Das al-
les stößt an seine Grenzen, wenn es
daheim keinen Internetanschluss
gibt“, ist sich Breuer im Klaren.
„Dann müssen wir alternative Wege
finden.“ Eines sei jedenfalls klar:
„Die Schulpflicht gilt auch während
des Fernlernens.“

Geändert hat sich im Vergleich
zum vergangenen Schuljahr, dass
Inhalte des Homeschoolings in die
Leistungsbewertung einfließen dür-
fen, berichtet Lothar Fink, Leiter der
Gemeinschaftsschule. „Wir müssen

damit rechnen, dass zumindest ein-
zelne Klassen oder Jahrgänge in
Quarantäne müssen“, ist auch er
überzeugt. „Sicherlich sind wir bes-
ser vorbereitet als im Frühjahr.“ Die
Schwierigkeiten des Fernlernens
seien aber nicht plötzlich aus der
Welt: „Es können nicht alle Schüler
erreicht werden.“ Damit meint Fink
nicht nur technische Hürden. „Es
gibt weiterhin Schüler, die nicht alle
Aufgaben selbstständig bearbeiten
können. Manche Eltern haben nicht

die Möglichkeit,
permanent hel-
fend einzugrei-
fen“, erklärt er.

Am Dietrich-
Bonhoeffer-
Gymnasium ha-
ben die Lehrer

einen Leitfaden zum Fernlernen be-
schlossen. Darin ist beispielsweise
geregelt, dass die Schule einheitlich
Moodle als Plattform nutzt.

„Die Lehrkräfte haben sich in den
Ferien und der erste Schulwoche in
das Programm und seine Möglich-
keiten eingearbeitet“, berichtet
Schulleiter Reinhard Lieb. Auch die
Kinder und Jugendlichen sind ge-
schult. Aufgaben werden auf der
Plattform als Wochenpläne zur Ver-
fügung gestellt.

„Bei den Eltern wurde abgefragt,
inwieweit die Schüler daheim mit
Internet und Hardware ausgestattet

Immer mehr Klassen müssen in Baden-Württemberg in Quarantäne. Auch die Wertheimer Schulen bereiten sich aufs erneute Fernlernen vor. BILD: ARMIN WEIGEL/DPA

„Ich gehe davon aus, dass es
nur eine Frage der Zeit ist,

bis Fälle auftreten.“
BSZ-SCHULLEITER MANFRED BREUER

Hintergrund: Vorgehen bei einem Infektionsfall an einer Schule

kraft betroffen ist, die während des
infektiösen Zeitraums im Lehrerzim-
mer viele enge Kontakte hatte und in
zahlreichen Klassen unterrichtet hat,
kann sich die Anordnung von Quaran-
täne auf eine entsprechend große
Anzahl an Personen im schulischen
Umfeld erstrecken. Unter ungünsti-
gen Umständen kann sich daraus in
einer kleinen Schule praktisch eine
Schulschließung ergeben.

Die Gesundheitsämter werden die
Maßnahmen jeweils in Abhängigkeit
von der konkreten Fallkonstellation
treffen, so das Ministerium. kmbw

Entsprechend der nationalen Test-
strategie werden Kontaktpersonen
gezielt vom Gesundheitsamt getes-
tet. Dies beschränkt sich nicht auf
Personen mit engem Kontakt.

Alle Schüler und Beschäftigen
erhalten nach der Teststrategie des
Landes ein Testangebot. Die Einrich-
tung wird in Abstimmung mit dem
Gesundheitsamt entsprechende
Berechtigungen ausgeben.

In der Regel umfasst die Quaran-
täne im schulischen Umfeld nur die
Klasse eines betroffenen Schülers.

Sofern beispielsweise eine Lehr-

Sobald ein Fall bei einem Schüler
oder einem Lehrer bekannt wird,
wird nach Angaben des Kultusminis-
teriums wie folgt vorgegangen:

Für den Betroffenen spricht das
Gesundheitsamt eine Isolierung für
zehn Tage aus und ermittelt sämtliche
Kontaktpersonen im privaten wie
im schulischen Umfeld.

Personen, die mindestens 15 Minu-
ten „Face-to-Face-Kontakt“ zum Infi-
zierten hatten, begeben sich in eine
14-tägige Quarantäne. Für weitere
Kontaktpersonen sind in der Regel
keine Maßnahmen notwendig.

Am Amtsgericht verhandelt: Gegen Corona-Verordnung verstoßen

Mann muss Bußgeld zahlen
Wertheim. Das Amtsgericht Wert-
heim verhandelte in zwei Ordnungs-
widrigkeiten-Verfahren gegen zwei
Männer, wohnhaft in der Altstadt,
die gegen Bußgeldbescheide der
Stadtverwaltung Einspruch einge-
legt hatten. Im ersten Fall ging es um
den verbotenen Aufenthalt im öf-
fentlichen Verkehrsraum, Gelände
Schulzentrum Bestenheid, der da-
mals, am 3. Juni, gegen 2.30 Uhr,
zwecks Bekämpfung der Corona-
Pandemie untersagt war.

Vorwurf im Fall zwei war verbote-
ne Taubenfütterung in der Eichel-
gasse. Da es sich nach 2014 und 2015
um das dritte Mal handelte, hatte die
Stadtverwaltung ein erhöhtes Buß-
geld von 200 Euro vorgesehen.

Im Fall eins war die Polizei um
2.30 Uhr durch eine Anwohnerin des
Schulzentrums gerufen worden,
weil viele Personen Lärm machen
würden. Zwei Streifenwagen fuhren
zu der Stelle, und ein Teil der jungen
Leute flüchtete, andere blieben.

Aussage von der Polizei widerlegt
In der Verhandlung war der Betroffe-
ne vom Erscheinen entbunden und
ließ durch seinen Verteidiger vortra-
gen, er sei dort zufällig hingekom-
men und die Polizei schon da gewe-
sen. Diese Version widerlegte ein
Polizist. Der Betroffene sei vor ihnen
dort gewesen, man habe ihn wegge-
schickt, aber er sei zurückgekehrt. Es
habe auch Kontakt zu den übrigen

Anwesenden bestanden. So habe
man die Personalien aufgenommen
und Anzeige erstattet.

Nach dieser „präzisen Gegendar-
stellung“ stellte der Verteidiger die
Höhe des Bußgelds ins Ermessen des
Gerichts.Im Urteil blieb es beim
Bußgeld von 150 Euro.

Die Taubenfütterung geschah im
April und wurde von einer Nachba-
rin angezeigt. Der Betroffene, 56 Jah-
re, bestritt gegenüber der Richterin,
aus einer Tasche Körnerfutter auf die
Straße gestreut zu haben.

Die Nachbarin aber sagte als Zeu-
gin glaubhaft gegen ihn aus. Wegen
der wirtschaftlichen Verhältnisse
des Betroffenen reduzierte die Rich-
terin das Bußgeld auf 50 Euro. goe

10 000 Euro Schaden
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